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MORO ĂRaumentwicklungsstrategien zum Klimawandelñ 

 

Thesenpapier: Bilanzworkshop am 7. Juni 2011 
 

Vorbemerkung: 

Am 7. Juni 2011 fand in Berlin ein Bilanzworkshop zum KlimaMORO statt, auf dem die Er-

gebnisse des Vorhabens von der Forschungsassistenz in einem Kreis ausgewählter Exper-

tinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis vorgestellt und diskutiert wurden. 

Vorbereitend wurde von der Forschungsassistenz ein Thesenpapier erstellt. Ergänzend wur-

de das Modellvorhaben von Herrn Prof. Dr. Mitschang von der TU Berlin in einer Expertise 

gutachterlich ausgewertet, um die Diskussion zu bereichern. 

Im vorliegenden Papier sind die Thesen inhaltlich entsprechend der Diskussionsblöcke im 

Bilanzworkshop geordnet. Die im Mittelpunkt stehenden Thesen sind farbig hervorgehoben. 

Auf sie folgen in roten Kästen die Leitfragen, die auf dem Bilanzworkshop zur Diskussion 

gestellt wurden. Angereichert werden die Thesen und Leitfragen durch Beispiele aus den 

Modellregionen in blauen Kästen. Ergänzt wurden nach dem Workshop in grünen Kästen die 

wesentlichen Ergebnisse der Diskussion. 

 

Ziele und Modellregionen des Modellvorhabens 

Im Modellvorhaben ĂRaumentwicklungsstrategien zum Klimawandelñ wurden in einer Lauf-

zeit von rund 1,5 Jahren in acht Modellregionen 

 regionale Klimaanpassungsstrategien erarbeitet, 

 Stellschrauben zur Nutzung und Weiterentwicklung des formellen und informellen re-

gionalplanerischen Instrumentariums definiert sowie 

 erste Umsetzungsschritte und Pilotprojekte initiiert. 

Aus den Erkenntnissen soll weiterer Forschungsbedarf abgeleitet werden. 
 

Modellregionen: 

 Vorpommern 

 Havelland-Fläming 

 Westsachsen 

 Oberes Elbtal / Osterzgebirge 

 Mittel- und Südhessen 

 Mittlerer Oberrhein / Nordschwarzwald 

 Region Stuttgart 

 Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 

 

Weitere Informationen: www.klimamoro.de
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1. Themenblock: Weiterentwicklung des raumordnerischen Instru-
mentariums 

 

These 1 

Um die Rolle der Raumordnung bei der Abwägung zu stärken, sollte ihr ein belastbares Ge-

rüst länderübergreifend entwickelter und eingeführter Standards zur Verfügung gestellt wer-

den. 

These 2 

Die Regionalplanung verfügt über ein breites Spektrum von Instrumenten mit Klimabezug. 

Eine gesetzliche Erweiterung des vorhandenen Instrumentariums ist nicht notwendig. 

These 3 

Allerdings sollte sehr wohl über eine Erweiterung bzw. Änderung unterhalb der Gesetzes-

ebene diskutiert werden. So können neue Gebietskategorien und Planzeichen zur Anpas-

sung an den Klimawandel eingeführt werden. 

 

Fragen für die Diskussion 

1. Sind neue Gebietskategorien und Planzeichen notwendig, z.B. 

 Bereiche mit besonderen Klimafunktionen, 

 sturzflutgefährdete Bereiche, 

 Hochwasserrisikobereiche, 

 extremwitterungsgefährdete Infrastrukturen oder 

 Klimakomfortinseln? 

2. Sollten Gebietskategorien länderübergreifend abgestimmt und eingeführt werden? 

 

These 4 

Eine Anpassung und Qualifizierung bestehender Raumkategorien sollte erfolgen, indem die 

Ausweisungskriterien der Kategorien an die geänderten oder zu erwartenden Verhältnisse 

angepasst werden (bspw. Veränderung der Schwellenwerte) mit entsprechender räumlicher 

Veränderung der Gebietskulisse. 

These 5 

Für die Umsetzung von Anpassungsstrategien sollte die Festlegung von Zielen der Raum-

ordnung stärker als bisher genutzt werden. 
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These 6 

Neben Vorranggebieten sollten im Sinne einer Vorsorgeplanung zusätzlich Vorbehaltsgebie-

te ausgewiesen werden. Die Vorbehaltsgebiete tragen mit ihrer geringeren Steuerungs- bzw. 

Restriktionswirkung den Unsicherheiten in den Klimaszenarien und den Vulnerabilitätsein-

schätzungen Rechnung. Sie können je nach Entwicklung des Klimas oder des fachlichen 

Erkenntnisfortschritts zu gegebener Zeit zu Vorranggebieten hochgestuft werden. 

These 7 

Es sollte geprüft werden, in Regionalplänen neue Raumkategorien einzuführen (z.B. eine 

multifunktionale Kategorie zur Ausweisung von Gebieten mit besonderen Klimafunktionen 

oder Klimakomfortinseln, auch um eine Steuerungswirkung auf den Bestand zu erhalten). 

These 8 

Die Verfahren zur Aufstellung und Fortschreibung der Regionalpläne müssen flexibilisiert 

und beschleunigt werden, um auf geänderte Rahmenbedingungen reagieren zu können. 

 

Fragen für die Diskussion 

1. Sind verbindliche Fortschreibungsfristen für Regionalpläne erforderlich? 

2. Wo liegen die Vor- und Nachteile von Teilfortschreibungen zur flexiblen Reaktion 

der Regionalplanung auf den Klimawandel? 

3. Wie kann eine Flexibilisierung der Regionalpläne erfolgen, um auf geänderte Rah-

menbedingungen angemessen reagieren zu können? 

 

Beispiele: Formelles regionalplanerisches Instrumentarium 

Oberes Elbtal / Osterzgebirge: Anpassung der regionalplanerischen Ausweisungen 

Anpassung der Ausweisungskriterien von Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete Landwirt-
schaft. Bisher werden Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft nach folgenden 
Kriterien festgelegt:  

 alle landwirtschaftlich genutzten Böden mit einer Bodenwertzahl ab 35 (Vorbehaltsge-
biet Landwirtschaft) bzw. ab 70 (Vorranggebiet Landwirtschaft), 

 Reduzierung um alle natürlichen Auenbereiche, 

 Reduzierung um Flächen, die höher als 500 m über NN liegen, eine Jahresdurch-
schnittstemperatur von weniger als 7°C und eine durchschnittliche Jahresnieder-
schlagsmenge ab 800 mm aufweisen (keine Klimagunst), 

 Reduzierung um die Flächen, die eine sehr hohe bis hohe Wassererosionsgefährdung 
aufgrund der Hangneigung über 18 % besitzen. 

Folgende Änderungen dieser Kriterien werden diskutiert:  

 Aufnahme von Standorten über 500 m NN wegen zunehmender Erwärmung, 

 Verzicht auf Vorbehaltsgebietsausweisung Landwirtschaft auf sandigen Böden im 
Nordosten der Region wegen zunehmender Trockenheit. 
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Beispiele: Formelles regionalplanerisches Instrumentarium 

Mittel- und Südhessen: Kontroverse zur Überlagerung von Vorbehaltsgebieten für be-
sondere Klimafunktionen mit Vorranggebieten Siedlung und Gewerbe 

Diskussion der Möglichkeiten zur Sicherung von regional bedeutsamen Luftleitbahnen durch  

 Ausweisung von Vorbehaltsgebieten für besondere Klimafunktionen mit einer Über-
schneidung mit Vorranggebieten Siedlung, Industrie und Gewerbe als Hinweis an die 
örtliche Planung sowie  

 Ausweisung von Vorranggebieten für besondere Klimafunktionen bei ausreichend be-
lastbarer Datengrundlage. 

Offene Fragen bzw. Dissens zwischen den Planungsregionen: 

 Können Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen mit Vorranggebieten Sied-
lung oder Gewerbe überlagert werden, wenn eine regionale Bedeutsamkeit der Luft-
leitbahn nachgewiesen ist? 

 Oder ist dies durch die Darstellung von Grünflächen in den Vorranggebieten für Sied-
lung durch die kommunale Planung und mangels Adressaten eines solchen Vorbe-
haltsgebiets nicht sinnvoll?  

 

Westsachsen: Vorschläge zur Ausweisung neuer Ziele mit räumlicher Kulisse 

Pr¿fung der Aufnahme einer neuen Zielkategorie mit rªumlicher Kulisse ĂRegional bedeut-
samer Schwerpunktbereich für den Waldumbauñ: 

 in Waldbeständen mit hohem und sehr hohem Risiko des Bestandsausfalls bzw. des Vita-
litätsverlustes, mit hoher Vulnerabilität gegenüber Waldbrand, Schädlingsbefall oder 
Sturmwurf 

 Waldumbau mit klimawandeltauglichen bzw. den neuen Standortbedingungen angepass-
ten Gehölzen 

 

Stuttgart: Teilfortschreibung des Kapitels ĂHochwasserschutzñ 

Eine Teilfortschreibung des Kapitels ĂHochwasserschutzñ im Regionalplan soll erfolgen, so-
bald von Seiten der Fachverwaltung die dafür notwendigen Daten (Hochwassergefahrenkar-
ten) vorgelegt werden. 
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Handlungsfeld Siedlungsklima in Bezug auf steigende Hitzebelastungen 

These 9 

Zur Integration des Siedlungsklimaschutzes sind insbesondere multifunktionale Raumkate-

gorien wie Regionale Grünzüge und Grünzäsuren geeignet, um Flächen von Bebauung frei-

zuhalten und Durchlüftung zu gewährleisten. Sie sind politisch akzeptiert und können mit 

dem Argument der zukünftigen Klimaänderungen in der Begründung aufgewertet werden. 

 

Beispiele: Siedlungsklima 

Westsachsen: Ausweisungskriterium für Regionale Grünzüge zur Freihaltung von 
Kaltluftschneisen 

Die Festlegung von ĂRegionalen Gr¿nz¿genñ mit Zielcharakter beruht schon derzeit u.a. auf 
dem Ausweisungskriterium ĂPotenzielle Kaltluftabflussbahnen mit dazu gehörigen Räumen 
hoher und sehr hoher Kaltluftproduktion sowie Frischluftproduktionñ. Diese werden unter den 
Bedingungen des Klimawandels eine noch höhere Bedeutung erlangen. 

 

Westsachsen: Erhöhung des Waldanteils in der Naherholungszone um Leipzig über 
VRG und VBG Waldmehrung 

Für die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Waldmehrung soll ein neues 
Gunstkriterium (neben weiteren) eingeführt werden: Ăwaldarme Bereiche der 30 min-
Naherholungszone um Leipzigñ. 

Dadurch soll der Waldanteil in diesem Bereich erhöht werden, um einen Ausweichraum in 
Hitzeperioden zu schaffen. 

 

Westsachsen: Vorschlag zur Ausweisung einer neuen Kategorie im Bestand 

Ausweisung eines neuen Ziels mit rªumlicher Kulisse ĂGebiete zur Erhöhung des Anteils an 
klimatischen Komfortinseln auf Brachflächenñ innerhalb der im LEP den Regionen erºffneten 
Zielkategorie ĂBereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungenñ: 

 in Gebieten mit hoher oder sehr hoher Vulne-
rabilität gegenüber Hitzebelastungen. 

 Kriterien für Komfortinseln in der Begründung: 
mindestens 1 ha groß; maximales Breiten-
Längenverhältnis 1:4; Grünfläche, Urbaner 
Wald oder Sukzessionsfläche; keine Emissio-
nen in der Freifläche (MOSIMANN 1996). 

Durch diese Kategorie soll eine Kühlung beste-
hender Siedlungsstrukturen und eine Vernetzung 
mit bestehenden Regionalen Grünzügen mit 
städtischen Grünzuginseln erreicht werden. 
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Handlungsfeld Hochwasserschutz 

These 10 

Ausweisungen von Vorranggebieten über die Bemessungsgrenzen HQ100 und pauschale 

Zuschläge bzw. Klimaänderungsfaktoren sind nicht ausreichend. Langfristig müssen Alterna-

tiven zu Bemessungsgrenzen, die auf statistischer Eintrittswahrscheinlichkeit basieren, ge-

funden werden. 

These 11 

Die regionalplanerischen Ausweisungen müssen unabhängig von der heutigen Nutzung der 

Fläche (Innen- und Außenbereich) basierend auf dem höchsten möglichen Ereignis darauf 

beruhen, welche Hochwassergefahr tatsächlich gegeben ist (Überschwemmungstiefen und 

Abfluss). Für die gerichtsfeste Ermittlung dieser Analysen ist die Einigung auf eine gute fach-

liche Praxis und entsprechende Standards erforderlich. 

 

Fragen für die Diskussion 

 Sind für die Ausweisung von Gebieten für den Hochwasserschutz Bemessungszu-

schläge / Klimaänderungsfaktoren (HQ100 + x) ausreichend, oder sollte sich an 

Extremereignissen (HQextrem) orientiert werden? 

 

 

Beispiele: Hochwasserschutz 

Mittlerer Oberrhein-Nordschwarzwald: Hochwasserpatenschaften in Baden-
Württemberg 

 orientiert an Flusseinzugsgebieten, 

 Partner: Kommunen in einem Einzugsgebiet, 
Politik und Fachebene, Untere Wasserbehör-
den, Untere Behörden der Gefahrenabwehr 
und des Katastrophenschutzes, technische 
Fachbehörden, Verbände, Industrie- und Ge-
werbebetriebe. 

 Themen: Alarm- und Einsatzplanung, Hoch-
wassergefahrenkarten, EU-Hochwasserrisiko-
managementrichtlinie (i. F. EU-HWRM-RL) etc. 
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Beispiele: Hochwasserschutz 

Oberes Elbtal / Osterzgebirge: Veränderte Planungsmethodik im Hochwasserschutz 

In der Region wurde eine veränderte Pla-
nungsmethodik erarbeitet, die stärker auf die 
Anpassung der Nutzungen an die Hochwasser-
gefahr fokussiert, um Schadenspotenziale in 
Überschwemmungsbereichen an Flüssen zu 
vermindern: 

 Abkopplung regionalplanerischer Festlegun-
gen von statistischen Wiederkehrwahr-
scheinlichkeiten, 

 zeichnerische Festlegungen auf Basis des 
höchsten wahrscheinlichen Hochwassers, 

 Abgrenzung der Vorranggebiete nicht nach 
gegenwärtiger Nutzung (Innen- oder Außen-
bereich), sondern nach Hochwassergefahr 
(Überschwemmungstiefen und spezifischer 
Abfluss), 

 Ausdehnung der Vorranggebiete auf den 
Siedlungsbestand und 

 neue Bezeichnung: Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete ĂHochwasservorsorgeñ statt 
ĂHochwasserschutzñ. 

 Problematisch für die Umsetzung ist die feh-
lende raumordnerische Regelungsbefugnis 
im Bestand. 

 

 

Umgang mit dem Bestand 

These 12 

Wichtiger neuer Handlungsschwerpunkt muss der Umgang mit dem Siedlungsbestand in 

hochwassergefährdeten Bereichen sein. So können sich Vorranggebiete in den Siedlungs-

bestand erstrecken. Abhängig von der Flächennutzung ist zu prüfen, welche Risiken akzep-

tiert werden und welche Empfehlungen bzw. Konsequenzen daraus zu ziehen sind. So könn-

te ein Investitionsstopp öffentlicher Träger oder der Ausschluss von städtebaulicher Förde-

rung in Risikobereichen die Akkumulation weiterer Schadenspotenziale verringern. 

 

Fragen für die Diskussion 

1. Gibt es Möglichkeiten, die neuen Anforderungen auf den Bestand anzuwenden? 

Welche? 

2. Können bei einer Ausweitung von z.B. Vorranggebieten Hochwasserschutz auf den 

Bestand Ersatzleistungen oder Entschädigungsansprüche der Kommunen ausge-

löst werden? 
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Handlungsfeld Kritische Infrastrukturen 

These 13 

Die Regionalplanung sollte durch Kennzeichnung besonders gefährdeter Infrastrukturen An-

passungsaktivitäten von Betreibern, Fachplanungen und Kommunen unterstützen. Hierzu 

fehlt ihr bislang das methodische Instrumentarium, z.B. zur Identifizierung überörtlich be-

deutsamer kritischer Infrastruktur. 

 

Fragen für die Diskussion 

1. Wie und durch wen können überörtlich bedeutsame kritische Infrastrukturen identi-

fiziert werden? 

2. Welche Handlungsmöglichkeiten hat die Regionalplanung? 

 

Beispiele: Schutz kritischer Infrastrukturen 

Mittel- und Südhessen: Hinweise im Regionalplan zu Sturzfluten 

In der Region wurden Flächen identifiziert, die empfindlich auf Starkregen reagieren und 
gleichzeitig oberhalb von Siedlungs- oder Industriegebieten liegen. Für diese gefährdeten 
Flªchen wird vorgeschlagen, sie durch ein Symbol ĂGefahr plºtzlichen Hochwassersñ (Ƹ) 
informatorisch in einer Beikarte der Regionalpläne auszuweisen. Anpassungsmaßnahmen 
sind dann vor allem auf kommunaler Ebene zu entwickeln. Die Regionalplanung kann hierfür 
aber Hinweise zu Gefahrenpunkten geben und Aufträge an die kommunale Bauleitplanung 
formulieren, z.B.: 

 Verbesserung des Wasserrückhalts ober-
halb der kritischen Infrastrukturen, 

 Vorbereitung der betroffenen Siedlungs-
und Industriegebiete auf plötzliches 
Hochwasser, 

 Hochwasser verträgliche Bebauung und 
schadlose Abführung des Wassers, 

 Einrichtung von Schutzsystemen (Kata-
strophenschutz), 

 Konkretisierung von Abgrenzungen und 
Maßnahmen in der kommunalen Planung. 

 


